
Technische Regeln für Betriebssicherheit
TRBS 1203

Befähigte Personen
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Vorbemerkung

Diese Technische Regel für Betriebssicherheit (TRBS) gibt dem Stand der Technik,
der Arbeitsmedizin und Hygiene entsprechende Regeln und sonstige gesicherte
arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für die Bereitstellung und Benutzung von
Arbeitsmitteln sowie für den Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen wieder.

Sie wird vom Ausschuss für Betriebssicherheit ermittelt und vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit im Bundesarbeitsblatt bekannt gemacht.

Die Technische Regel konkretisiert die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
hinsichtlich der Ermittlung und Bewertung von Gefährdungen sowie der Ableitung
von geeigneten Maßnahmen. Bei Anwendung der beispielhaft genannten Maßnah-
men kann der Arbeitgeber insoweit die Vermutung der Einhaltung der Vorschriften
der Betriebssicherheitsverordnung für sich geltend machen. Wählt der Arbeitgeber
eine andere Lösung, hat er die gleichwertige Erfüllung der Verordnung schriftlich
nachzuweisen.
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1 Anwendungsbereich

Der Arbeitgeber muss befähigte Personen mit der Prüfung von Arbeitsmitteln auf der
Grundlage der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 BetrSichV beauftragen, wenn
zutreffende Bestimmungen der §§ 10, 11, 14, 15 und 17 sowie des Anhangs 2
Nr. 5.2 und des Anhangs 4 Teil A Nr. 3.8 der BetrSichV zur Anwendung kommen.

Befähigte Personen verfügen entsprechend § 2 Abs. 7 BetrSichV für diese Tätigkeit
über Fachkenntnisse, die sie durch

1. Berufsausbildung,
2. Berufserfahrung und
3. zeitnahe berufliche Tätigkeit

erworben haben.

Diese Technische Regel konkretisiert die Voraussetzungen für die fachliche Befähi-
gung und Anforderungen an die Weisungsfreiheit einer befähigten Person.

Dieser Teil stellt allgemeine Anforderungen, die alle befähigten Personen erfüllen
müssen.

Die Teile 1 und folgende enthalten die bei bestimmten Gefährdungen oder Arbeits-
mitteln zusätzlich zu erfüllenden Anforderungen.

2 Anforderungen an befähigte Personen

2.1 Berufsausbildung

Die befähigte Person muss eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, die es
ermöglicht, ihre beruflichen Kenntnisse nachvollziehbar festzustellen. Die Feststel-
lung soll auf Berufsabschlüssen oder vergleichbaren Nachweisen beruhen.

2.2 Berufserfahrung

Berufserfahrung setzt voraus, dass die befähigte Person eine nachgewiesene Zeit im
Berufsleben praktisch mit Arbeitsmitteln umgegangen ist. Dabei hat sie genügend
Anlässe kennen gelernt, die Prüfungen auslösen, zum Beispiel im Ergebnis der
Gefährdungsbeurteilung oder aus arbeitstäglicher Beobachtung.
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2.3 Zeitnahe berufliche Tätigkeit

Eine zeitnahe berufliche Tätigkeit im Umfeld der anstehenden Prüfung des Prüfge-
genstandes und eine angemessene Weiterbildung sind unabdingbar. Die befähigte
Person muss Erfahrungen über die Durchführung der anstehenden Prüfung oder
vergleichbarer Prüfungen gesammelt haben. Die befähigte Person muss über Kennt-
nisse zum Stand der Technik hinsichtlich des zu prüfenden Arbeitsmittels und der zu
betrachtenden Gefährdungen verfügen.

Die Anforderungen der Nummern 2.1 bis 2.3 leiten sich aus der Art der durchzufüh-
renden Prüfungen ab.

3 Weisungsfreiheit

Die befähigte Person unterliegt bei ihrer Prüftätigkeit keinen fachlichen Weisungen
und darf wegen dieser nicht benachteiligt werden.


